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BEFUND

Im Jahr 2006 forderte der UN-Kin-
derrechte-Ausschuss alle Vertrags-
staaten dazu auf, „Programme 

für die Deinstitutionalisierung von 
Kindern mit Behinderungen und 
ihre erneute Unterbringung in ihrer 
Familie, der erweiterten Familie oder 
einer Pflegefamilie zu schaffen.“1 Was 
meint der Ausschuss damit und was 
ist überhaupt eine Institution? Die 
kürzlich vom UN-Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen veröffentlichten Richtlinien 
zur Deinstitutionalisierung sind hier 
unmissverständlich: Für Kinder ist 
jede Unterbringung außerhalb einer 
Familie eine Institution. Wobei Fa-
milie sehr weit verstanden sein soll, 
sie kann die Herkunftsfamilie ebenso 
wie eine Adoptivfamilie sein, das 
Aufwachsen bei Verwandten oder 
Geschwistern, in Großfamilien, in 
Ersatzfamilien oder in Pflegefamilien 
bedeuten. Institutionen bedeuten im-
mer Segregation, so die Richtlinien, 
mit inklusiver Bildung sind sie nicht 
vereinbar. Daher sollen die Vertrags-
staaten der UN-Behindertenrechts-
konvention gesetzlich anerkennen, 
dass Institutionalisierung aufgrund 
einer Behinderung eine verbotene 
Form der Diskriminierung darstellt.2

In Österreich leben behinderte Kin-
der in verschiedenen Institutionen,  
es finden sich z.B.:

Sonderschul-Internate: Davon gibt 
es etliche. Manchmal werden be-
hinderte Kinder bereits im Vor- oder 
Volksschulalter dort untergebracht, 
weil es z.B. in ihrer Herkunftsge-
meinde keinen integrativen Platz im 
Kindergarten oder in der Volksschule 
gibt. Sehr oft fehlen familienentlas-

tende Dienste und Eltern müssen 
sich aufgrund von Überlastung für 
die Institutionalisierung ihres behin-
derten Kindes entscheiden. 

Groß- oder Komplexeinrichtungen, 
wo behinderte Kinder gemeinsam 
mit behinderten Erwachsenen 
leben, z.B. in St. Pius in Oberöster-
reich, im Marienhof in Kärnten, im 
Caritas-Dorf St. Anton in Salzburg, 
im Pius-Institut in der Steiermark 
oder im Pflege- und Förderzentrum 
Perchtoldsdorf in Niederösterreich. 

Wohngruppen nur für Kinder oder 
Jugendliche mit Behinderungen, 
z.B. die Ganzjahresgruppen des 
Elisabethinums in Tirol oder die 
HABIT-Kids WGs für behinderte 
Jugendliche in Wien. 
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In Kärnten wird gerade ein Heim 
für behinderte Kinder neu gebaut, 
Behindertenorganisationen haben 
deshalb eine Beschwerde bei der 
EU-Kommission eingebracht. Sie ar-
gumentieren, dass die Verwendung 
von EU-Mitteln für den Neubau u.a. 
gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention verstößt.3 Mit ihrer 
Kritik sind sie nicht alleine: Auch der 
UN-Kinderrechteausschuss zeigte 
sich im Jahr 2020 sehr besorgt über 
„die hohe Anzahl von Kindern mit 
Behinderungen in institutioneller 
Betreuung“. Ein Ausschussmitglied 
brachte es damals auf den Punkt:  
„It seems you’re going into the 
wrong direction.“ Österreich wurde 
dazu aufgefordert, „eine kohärente 
Strategie für die Deinstitutionali-
sierung und die Vermeidung der 
Trennung von Kindern mit Behinde-
rungen von ihren Familien zu formu-
lieren und einen klaren Zeitrahmen 
sowie einen Mechanismus für deren 
effektive Umsetzung und Kontrolle 
festzulegen.“ Doch solch eine Stra-
tegie gibt es bis heute nicht, wie die 
Volksanwaltschaft im Frühjahr 2022 
neuerlich feststellen musste.4 

Das Leben in einer Institution hat für 
Kinder und Jugendliche oftmals ne-
gative Folgen. Internationale Studi-
en zeigen u.a., dass das körperliche 
Wachstum sowie die kognitive und 
die sozialemotionale Entwicklung 
stark beeinträchtigt werden können. 
Je länger Kinder in Institutionen 
leben, desto schwerwiegender sind 
die negativen Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Kinder. Ihnen fehlt 
vor allem die kontinuierliche, ver-
lässliche Beziehung zu erwachsenen 
Bezugspersonen, die nicht institu-
tionell vorgegebenen Strukturen 
verpflichtet sind.5 

Die bestmögliche individuelle 
Entwicklung und Entfaltung eines 
Kindes ist in Institutionen nicht 
möglich. Darüber hinaus verhindert 
gerade für behinderte Kinder der in 
den meisten Fällen mit Institutiona-
lisierung verbundene Besuch einer 
Sonderschule hochwertige Bildung 

ebenso wie den Aufbau von trag- 
fähigen sozialen Netzen.6 

Mit der fortgesetzten Institutionali-
sierung von Mädchen* und Buben* 
mit Behinderungen ist Österreich in 
die falsche Richtung unterwegs und 
hat, international betrachtet, großen 
Aufholbedarf. Ein erster Schritt wäre 
es, für die Deinstitutionalisierung 
von behinderten Kindern bundes-
weit das Bewusstsein zu schaffen 
und dann systematisch und effektiv 
die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Ein guter Wegweiser 
dafür wären die neuen Richtlinien 
zur Deinstitutionalisierung des 
UN-Ausschusses für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. 
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